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1. Beamte.

Unstatthaftigkcit der Bekleidung einer obrigkeitlichen Stelle, wenn der Brndcr
bischöflicher Vicarius ist.

Art. 'I . 171?; Die Gesandten von Zürich und Luccrn machen auf die Uebclständc aufmerksam,
von zwei Brüdern der eine in obrigkeitlichen Diensten steht, der andere die Stelle cincö Vicarius deS Bil^b

von Como bekleidet, und namentlich auf die Besorgnisse wegen schlechter Verschwiegenheit.Der Anzug wird ^
röloi'enilum genommen und den Hoheiten überlassen, in vorkommenden Fällen Vorsorge zu treffen. Absch- 29,6

It. Landvogt,
u. Pflichten.

Art. 2. 1722. Es wird -ml rokoroiulum genommen, daß die Landvögte alle Befehle, so sie während dl
Jahres von den Orten in Betreff der Verwaltung empfangen, in ein Buch sollen eintragen lassen, welche ^
dann ihren Nachfolgerneinzuhändigenhaben. Absch. 195, 8 1.

I>. Unvereinbarkeit der Stelle eines Landvogts mit der eines Gesandten.

Art. 3. I Der Gesandte Zürichs stellt den Antrag, daß künftig ein Landvogt, bevor er seine ^
waltung beendigt, nicht zugleich Gesandter sein soll. Der Antrag wird dem Abschied einverleibt. Absch- ^ '
8 13. jj -1. 172Ä. Durch die Mehrzahl der Stimmen wird obiger Antrag Zürichs zum Beschluß crlff^
Absch. 225, 8 5.

o. Antrittszcit der Regierung.

Art. 5. 17 12. Es wird unter Ratificationövorbehaltverfügt, daß die neuen Landvögtezu Lauis, ^

garus und Mainthal auf Bartholome die Regierung anzutreten haben; daß die alten Landvögtc bis zu ^
des Syndikats den SyndicatSscssioncnbeizuwohnenund demnach zwei Syndicatcn abzuwarten und veßwü^.
auch die in die Session fallenden Gefälle zu beziehe» haben. In Beziehung auf die Besitznahmeder ^
Mendris bleibt es bei der bisherigen Uebung. Absch. 315, 8 6.

2. Syirdiont.

a. Rappenansthcilung.

Art. 3. 171?;. Die RappcnauStheilung wird für unanständig erachtet und passender befunden, den
dicker Austhcilung auf einen bestimmten Tag den Armen auSthcilen zu lassen, damit der Tumult des
schreicns",wenn die Gesandten über die Straße gehe», aufhöre. Absch. 29, 8 19/ 7. Z.723. Der
Rappcnaustheilung verbundeneLärm der Schaaren von Buben und Gesindel läßt die Gesandten wün>ch^b
von den Obrigkeiten eine Abänderung getroffen werden möchte, wodurch sie von dieser „Ueberlästigkeit"'
würden. Absch. 23k, 8 2. 8. 172>». Die Mehrheit der Stimmen entscheidet, daß es bei dem alten
bleiben soll. Der schwyzcrischeGesandte will dem Abschiede einverleibt haben, „daß die von dem
„von Basel um 6i) gute Gulden auözutheilcndenRappen unter den Gesandten gleich und ohne
„diStribuierr werden sollten". Absch. 251, 8 2. 9. 1727. Einhellig wird beschlossen,daß vom
von Basel die Rappen unter die Gesandten gleich gcthcilt, und daß fortan, um die unerträgliche' ^
lästigkeit zu beseitigen, keine mehr ausgcthcilt werden sollen. Absch. 279, 8 2. 19. 17?;<1. Die
und die Austhcilung der Rappen werden abgestellt. Der baslcrischc Gesandte protestiert dagegen und findest
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eher andere Mißbräuche abstelle». Absch. 318, 8 5. H 11. i 7! I. ES bleibt bei obigen, Beschlüsse,

will cs bei», Alten bewende» lasset,. Absch. 329, 8 1.

d. Bewilligung zum Verkauf von Gemeindegütern und zu Bauten auf denselben.

^ Gemeinde Gandrio ein Stück Land verkauft und cS sich herausgestellt hatte,

sich ^üher mit Erlaubnis! der Landvögte aus Gcmeindcgut Keller gebaut worden waren, so spricht

!,!>! ^ ^"sicht auö, daß die Bewilligung zum Verkaufe von Gemeindegütern und zum Bauen aus denselben

^ l'o», Landvogte, sondern vom Syndicate ausgehen soll. Die in dieser Beziehung dunkeln Decrctc werden
fanden der Obrigkeiten dem Abschiede beigelegt. Absch. 67, 8 19.

<!. Stimmbcrechtigung.

sich ^ Vei Bchandlnng der Angelegenheit dcS LandvogtS Alt (s. Art. 198—291) wird den Obrig-
.^chstclle» beschlossen, wie bedenklich cS sei, daß in Sachen, welche einen Landvogt betreffen, der Gesandte

Standes, welchem der Landvogt angehört, bei der Umfrage und Entscheidung gegenwärtig sei, wie

^ ^>ch j» ssm-r Angelegenheit der sreiburgische Gesandte ein Votum angesprochen habe. Absch. 85, 8 6. h

^ Bei der Verhandlung über den Ausstand eines Gesandten in dem oben bezeichneten Falle wird
g, LuggarnS befindliche Ordnung aufmerksam gemacht, wcßhalb diese Frage auf die

LuggarnS verschoben wird. Absch. 199, 8 5. H 15. 1718. In Beziehung aus den AuS-

bci d ^ ^ Gesandten bei ?lblcgung der Kammcrrechnung durch den Landvogt ebendesselben Orleö läßt man cS

„am -"' Brauche bewenden, daß ein solcher bei der Umfrage und den Nachschlüssel, über diese Rechnung

^gt p andern Fällen aber nicht, weder in Civil- noch Criininalappellativncn, in welchen der Land-

svlhx -Sw^'S gesprochen, ausgenommen wenn der Gesandte bis zum dritten Grade iiml. verwandt sein

eine - Eanzlci zu Luggaruö sich eine andere Verordnung finden sollte, so behält man sich

^schi.^ ^ Bcrathschlagung vor. Absch. 126, 8 3. H 16. 1722. Der Gesandte von Bern läßt in den
der ^ ^ßen, daß es ihm bedenklich vorkomme, daß bei der Umfrage über die Verwaltung dcS LandvogtS

desjenigen OrteS, welche», der Landvogt angehöre, „ausstehen" soll. Absch. 195, 8 7. H 17.

"ausstn insistiert darauf, daß bei Ablcgung der Rechnung eines Landvogteö die Gesandten seines OrteS

der>n ' ^^en. Basel null, daß die Gesandten ihre Stimme geben können, wein, sie mit dem Landvogtc nicht

^sigle^ 'lbsch. 211, 8 19. II 18. 172lt. Als der bcrnerische Landvvgt dcö MainthalS seine Rechnung
Prin ' '^^»gle der bernerische Gesandte instructionögcmäß beizuwohnen und zu „syndicicren", damit er seinen

llctiauen Bericht über Zdcsscn Verhalten abzustatten im Stande sei. Die übrigen Gesandten, mit

da ,.s»ai ^ baSlcrischen, geben daS nicht zu und lassen cö laut Instruction bei», alten Herkommen bewenden,
da cg den andern gemeinen Vogteicn ebenfalls so gehalten werde. Bern protestiert dagegen. Absch.

6s^ ^"23. Der baSlcrische Gesandte stellt nochmals den Antrag, den Bern 1723 gestellt hatte.

°b ^"bt bei dem Beschlüsse von 1723. Absch. 235, 8 11. II 2l). 17»i>. ES wird die Frage aufgeworfen,

ständig >väre, daß der Gesandte desjenigen OrteS, welchem der Landvogt angehört, wie bei Ab-

i>eg ^ ^ ^amuierrechnung, so auch dann abtrete, wenn die Beamten über das Verhalten und die Regierung
dogts befragt werden, damit dieselben ohne Scheu und Furcht reden können. Der Antrag wird »ck

^ssich Ü^uommen. Absch. 459, 8 13. II 21. 17/10. Die Mehrzahl der Orte entscheidet sich für den
" ^gegebenen Falle. Untcrwaldcn, Basel, Freiburg und Solothurn wollen es beim Alten bewenden

Uud nchmci, die Sache all rolorenckun». Absch. 475, 8 11. II 22. 17/11. Alle Orte außer Solothurn
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erklären sich für den Austritt. Solothurn hingegen will den betreffenden Gesandten nach altem Hcrko»"""'
beiwohnen lassen. Absch. 484, 8 8.

<1. Malzeit.

Art. 23. 1722. Es wird der Anzug, daß künftig einige Posten aus der Kammerrcchnung weggebt
werden sollten, namentlich die Malzeiten zu Bironico und Magadino, in den Abschied genommen. Absch-

8 8. js 24. 1723. In Beziehung aus die Malzeiten zu Bironico und Magadino läßt man es bei dc»l^
Lanio Verhandelten bewenden. Der Gesandte von Bern glaubt sich nicht schuldig, derselben beizuwohnen. ^
4 Kammcrkronen für die Spiclleute werden unter RatificationSvorbehalt gestrichen. Absch. 212, 8 -4- ^

172Z Die Mehrzahl der Gesandten wollen unter RatificationSvorbehalt die Malzeitcn zu Bironico und ^
gadino abgestellt wissen; doch sollen alle Gesandten am St. Lorenzentag in Lauiö eintreffen. Absch. 235,

26. 172<» Der Mehrzahl der Orte beliebt es, daß die Malzeitcn zu Bironico und Magadino nach ^
Brauch ferner sollen gehalten werden, und daß der Gesandten Einritt zu Lauiö „sammethaft" erfolgen b
Absch. 256, 8 4. ss 27. 173t». Die Malzeitcn zu Bironico und zu Magadino werden abgestellt; jedoch

die Gesiuldten nichtsdestoweniger am 9. August in Lauis einzutreffen. Absch. 317, 8 7. >> 28. 173t ^
bleibt beim vorjährigen Abschied in Betreff der Malzciten mit dem Beifügen, daß die Gesandten am 8. ^
Abends zu Bellcnz eintreffen sollen, damtt der Einritt „sammethaft" geschehe. Das Amt zu Lauis hat bis'"''
Tavcrna entgegen zu kommen. Absch. 329, 8 3.

«. Bewilligung eines Jahrmarktes.

Art. 29. 1727. Wenn künftig beim Syndicate um Conccssion eines Jahrmarktes angehalten und
selbe gegeben wird, so soll sie nach Verordnung der Obrigkeiten, dem Abschied all rvkviauckum inseriert wer
Absch. 269, 8 4.

f. Kaimnerrechnung. . ^
Art. 30. 1731. Der Gesandte von Zug stellt instructionsgemäß den Antrag, es mochten „die der

„keitlichcn Kammer jährlich zu bezahlen betreffendeKosten, so viel die ausgemachten Sachen anbelangt, von
„ersten Syndicat bezahlt und nicht auf das folgende differiert werden". Der Antrag wird den Obern rcscr
Absch. 329, 8 8.

g. Folgen der Abwesenheit eines Gesandten.

Art. 31. 1732. Der Gesandte von Freiburg konnte wegen Unpäßlichkeit an den Syndicatcn von
und Luggarus nicht Thcil nehmen (er kam nur bis nach Lucern). Es entstand nun unter den

der Gesandten wegen der Vertheilung ihrer Gefälle ein Streit, indem die einen dem Stadtdiencr von Frc> ^

seinen Anthcil verabfolgen lassen wollten, die andern nicht. Das Syndicat kann sich hierüber nicht vett'"^
und stellt cö den Orten anHeim, für jetzt und die Zukunft eine Richtschnur aufzustellen, ob und was
zurückgebliebener Gesandter und sein Bedienter von den fallenden Emoluinenten zu beziehen habe. Absch-
8 10. ss 32. 1733. ES werden zwei Vorschläge gemacht und all i-atitieanckum genommen, der eine des J"^
daß, wenn ein Gesandter am Ort des Syndicats angelangt ist und wegen Unpäßlichkeit die Sitzungen

be¬

suchen kann, alle Gefälle insgemein zu genießen habe, daß hingegen derjenige, welcher unterwegs erkrank' ^
aus andern Gründen zurückbleibt, blos die fircn Gefälle zu beziehen habe, die übrigen aber unter die anwcff"

Gesandten vcrtheill werden sollen. Der andere Vorschlag will, daß einem Gesandten, wenn er von v .
verreist ist, aber wegcy Krankheit oder auö andern ehchaften Gründen die Reise nicht fortsetzen kann,
wohl die gewöhnlichen, als die Accidentialgesälle zukommen sollen; daß aber, wenn ein Gesandter gar niä)k

alle, sc-
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abreist und kein anderer an seine Stelle abgeschickt wird, einem solchen nichts anderes, als die hoch-

,^eitljch>m Emvlumcntc verabfolgt werden solle. Absch. 359, 8 6. ß 33. 17i!t Der zweite Vorschlag

durch das Mehr beliebt. Absch. 380, 8 5.

it. Ortssinn,neu.

Ae> ^ ^ 172/l. Schaffhausen stellt den Antrag, daß wenn die Untcrthancn um Freiheiten, Gnaden und

> ^ Orten nachsuchen, sie alle Orte zu begrüßen haben. Es wird ihm bedeutet, daß bereits ein

.^^ ^Ochluß vor Jahren, vom Syndikate gefaßt und von den Obrigkeiten bestätigt, vorhanden sei. Absch.

s. ' !! 35. 1727. Es wird den Obrigkeiten vorgeschlagen, daß diejenigen Personen, welche jenem Bc-

m nicht nachkommen, der nur von einigen Orlen erhaltenen Gnaden nicht fähig sein sollen, bis sie bei

die " darum angehalten haben. Absch. 269, 8 6. 36. 17it1. Nachdem diese Verfügung 1728 durch

in?, bestätigt worden war (die Abschiede von 1723 enthalten die Bestätigung nicht), wird dieselbe

wiederholt. Absch. 329, 8 7. jj 37. > 7!!2. Ebenfalls. Es wird ferner noch angetragen, die Obrig-

"wchtcn auf künftiges Jahr dahin instruieren, daß die Kosten für die OrtSstimmcn von allen Orten auf

daß Hc'schl werden. Absch. 344, 8 7. 38. > 7t!!i Die Mehrzahl der Gesandten stimmt dafür,
^igill und Canzlcitarc einer jeden Ortsstimme zwei Dublonen firiert werden könnten. Luccrn, Uri,

^waldrn, Solothurn und Schaffhausen sind der Ansicht, daß cS einem jeden Ort freistehen soll, nach Bc-
^ Ortsstimmen und der Qualität der Personen und nach Umständen die Tarc zu regulieren. Absch.

dar' - ^ ^ 47lt<» ^us Anlaß der Ernennung des Madcrni zum Landschrcibcr von Lauis trägt Basel
Zuktlnft, »venu jemand durch OrtSstimmcn etwas erlangen wolle, derselbe die OrtSstimmcn

1l) " bänden, nicht bloS von einigen einzuholen und vorzuweisen verpflichtet >ein solle. Absch. 412, 8 4. h

^ Alle Gesandten erklären sich cinmüthig dahin, daß bei Einholung von Orlsstimmcn kein Ort

^gangen werden dürfe, und daß alle Ortöstimmcn vorzuweisen seien, tun die Majorität darzuthun. Absch.

^ast/ ^ ^ ^blgcr Beschluß wird bestätigt. Absch. 445, 8 4. 42. 17^ti>. GlaruS und

^verh baß „die Ortstimm auf einseitige Partei ohne habende genug» ame Gründ nicht solle erthcilt
^ - Ucbrigcns bleibt es beim vorjährigcir Abschied, Absch. 475, 8 4.

/t. Statute».

u»tx/^ 47tt1. Unter Ratificationsvorbehalt werden die Canzleicn zu Lauis und Luggarus beauftragt,

Undd>cr Landvögtc die Dccretc zu durchgehen, einen kurzen AuSzug alphabetisch zusammenznstcllcn

>7^^' ^utcn einzusenden, damit derselbe daselbst durch Ausschüsse craminicrt »verde. Absch. 329, 8 1. !> 44.

5 z ' Revision der Statuten der vier Vogteien wird auch im Luggarncrabschiedc gedacht. Slbsch. 330,

44kt2 Die Instructionen lauten alle dahin, daß eine Revision nothwcndig sei. Da aber wegen

^hcbi ^ OberhatlptcS der Canzlei voit Lauis und durch Bedcnklichkciten, »vclche die Gemeinde von Lauis

^cbrj Ausführung sich Schwierigkeiten in den Weg stellen, wird die Sache all rokvronlluin genommen,

^crd ^ glit befunden, daß unterdessen alle mangelnden und noch ergehenden Dccrcte nachgetragen

>°llen. Absch. 344, 8 2.

5. Vicinat.

^ 4712 Durch die Majore» wird erkannt, daß allein diejenigen, welche künftig das Vicinat

' sAbigeö alle zehn Jahre zu erneuern haben bei Verlust desselben und mit Bezahlung von
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2 Pfd. au das Shndicat und 1 Pfd. an die Gemeinde. Absch. 6, 8 II. jj 47. 17k!t! Durch die
wird beschlossen, daß sowohl die alten, als die neuen Vicini, welche mit ihren Familien außer
säßhaft sind, alle zehn Jahre ihr Vicinat bei dessen Verlust mit Bezahlung von 2 Pfd. an die

dieatorcn und t Pfd. an die Gemeinde, von welcher sie zu Vieini angenommen worden, erneuern ß'^
Zürich ist der Llnsicht, daß allein die neuen Vicini dieser Beschwerde unterworfen sein sollen. Bern,
Frciburg, ohne Instruction, nehmen die Sache all resoie»ck»m. Bei diesem Anlasse fragt die
thurncrische Gesandtschaft, worin denn die Privilegien des Vicinats bestehen. Es wird ihr geantwortet, '

ein angenommenerVicin dieselben Privilegien genieße, welche ein natürlicher Unterthan, nämlich daß er bck^
sei, in der eidgenössischen Botmäßigkeit Güter zu kaufen und zu besitzen, daß er aber auch diejenige» Beschs
und Steuern zu tragen habe, welche die Bürger der Gemeindezu leisten haben, von welcher er z»m " ,

aufgenommen worden sei. Absch. 29, 8 6. 48. 1722. Bern und Solothurn stellen den Antrag, ^ ^
Vicinat bemittelten Personen um gar zu geringe Honoranz crthcilt werde, den Preis von tt>t> Philipps ^
dafür festzusetzen. Absch. 195, 8 tl, jj 49. 172t!. Es wird befunden, daß man mit Ertheilung dcS Vic^
nicht so gar freigebig seilt, und daß man bemittelten Personen ein mit ihrem Vermögen proportioniertes
gcld auferlegen, unbemittelteaber abweisensollte, da sie dem Lande nur zur Last sein würden. Unters
stimmt dafür, daß keine Vicinarc mehr ertheilt werden sollen; GlaruS, daß wenn ein nicht in der

wohnender Fremder das Vicinat erlange, dasselbe blos ans seine Person, nicht a«ch auf seine NaelP'^.
ausgedehnt werden dürfe. Absch. 211, 8 5. ^ 5t). Z72H. Da wahrgenommenwird, daß Manche d>^ ^
cinat zu erhalte» suchen, blos um abzugssrei zu sein, so wird den Orten anheimgcstcllt, zu verordnen,

die Spndicatc künstig bei Ertheilung der Vicinatc zu verhalten haben. Ferner wird befunden, daß man dm^
bloS Bemittelten ertheilen und die Tarc der Honoranz den Syndicateirzu bestimmen überlassen sollte,
wird den Obrigkeiten anheimgcstcllt, ob es nicht wohlgethanwäre, bei Formierung der Instruction jedesmal

zu erinnern. Absch. 225, 8 3. 51. 1723. Die Mehrzahl der Orte verordnen, daß man künstig bei ErtlP^
des VicinatS das AbzugSrcgaleausdrücklich vorbehalten, daß man das Vicinat bloS bemittelten Perjone» ^
scriercn soll und zwar so, daß dasselbe bloS auf die Person und nicht aus deren Nachkommen sich erstrecke-

Tare der Honoranz ist nach dem Stand der Personen einzurichten und von dem Spndicate zu bestimmen- ^
waldcn ist der Ansicht, daß die Vicinate blos von den Hoheiten cvnserierl werden sollten. Absch. 235, s

52. 1727. Nachdem einige Fremde, welche sich um das Vicinat in den italienischen Vogteien beworben lb'^
auf die Eröffnung obiger Verordnung zurückgetreten waren, so sehen die Gesandten ein, daß >vcdE ^
Interesse der Obrigkeiten in Beziehung auf den Abzug, noch das des Landes dadurch befördert wcrd^^
fortan die Fremden sich nicht mehr darum bewerben; und gerade dadurch leide das Land Schade»,
Fremde hätten die Papiermühle eingeführt, welche eben so großen Vertrieb habe, als die zu Bergamo, 4^ ,

die großen und schönen Seidcnmanufacturen, welche viel Hundert Armen Verdienst geben, der mancherlei a'^
Kaufmannschaftenzu geschweige». Es wird daher den Obrigkeiten zur Approbation vorgeschlagen,
künftig daS Vicinat, nicht blos denen, welche sich darum bewerben, geben, sondern cS auch zugleich a»l ^
Nachkommen ausdehnen. Absch. 269, 8 7. ^ 53. 1728. Die Mehrzahl der Orte beschließt, daß ^
Vicinat auch auf die Succession sich erstrecken könne, wie cS bis 1725 gehalten worden sei, doch mit der
caution, daß man solche Vicinate nicht so lcichtcrdingcn und nur ehrlichen und bemittelten Personen et
Uri, GlaruS, Solothurn und Schasshauscn wollen denjenigen Personen, welche außer Landes
und nicht gesinnt sind, sich in dem Lande zu setzen, das Vicinat blos für ihre Person und nicht auch 9^

MB"'"
vcl'"
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^»>vn crthcilt wisscn^ Untcrwaldenwill, daß bei Erthcilung der Vicinate „daS Abzugsrcgalc nicht solle nach¬
gehen werden". Absch. 285, 8 5. ß 51. I72t> Die Jnstrnctioncn gehen atlöeinandcr. Die Gesandten

unter RatisicationSvorbehaltzn solgcndcr Verfügnng: DaS Vicinat soll denjenigen ehrlichen

bleg ^"'^tcltcn fremden Personen, welche sich in dieser Landschaft niederlassen nnd ihr Nutzen bringen, nicht
den ^ Lebend, sondern auch für ihre Succession cvncedicrt werden; den außer Landes wohncn-
,!! ^"ltz'gen, welche dein Lande keiircn Nutzen bringen, bloS für Lebenszeit, so daß von ihrem im Lande hintcr-
^ ^u» Gut der Abzug zu bezahlen ist. Die geringste Honoranz der im Lande sich Setzenden wird aus
sel^ ^ ^'r uußer Landes Wohnenden auf 3 auf jeden Sessel angesetzt; nach Beschaffenheit der Pcrjonen
l»» ^ ^ Honoranz auch erhobt werden können. Absch. 361, 8 2. jj 55. I7i!i». Bei Anlaß der Erthci-
aus^"^^ Vieinate erklären die Gesandten von Uri und GlaruS instruclionSgcmäß, daß sie dieselben nicht
nii ^ ^uccession ausdehnen können; ebendasselbe erklärt Zug, doch nur in Beziehung auf diejenigen, welche
^ ^°"nen sind, im Lande zu sitzen. Absch. 3U2, 8 8. jj 56. I7?!<>. Einem Pictro Giac. Franchi nebst

^ Vicinar wegen vorgeschützter Unbcmitteltheit bloo für 6 Filippi aus einen Sessel verliehen

pale, " . ^"^'m wurde in Erfahrung gebracht, daß jener Franchi ein gar reicher Mann sei. Den Princi-
' Wird überlassen, ihm das Vieinat entweder zu entziehen oder ihm daS Scssclgcld auf 8 Filippi zu

Absch^ Zig, 8 1.
t». Marchensachen.

Grcnzstrcitigkeiten mit Mailand.

bchu ^ In Betreff der obschwebcndcnGrenzstreitigkeitcir mit der mailändischen Regierung wird für gut
Zürich zn ersuchen, durch eine im Namen der XII Orte an den Gubcrnator zu Mailand zu erlassende

üi wirken, daß die Sache durch einen Congrcß erörtert werde; erfolgt keine Antwort, so möge

Zürü^^ kaiserlichen Minister in der Eidgenossenschaft empfehlen. Absch. 285, 8 7. jj 58. 17 t! 6.
^ wird ersucht, im Namen der XII Orte bei dem kaiserlichen Abgesandten um völlige Beendigung der

^ ^Eiligkeiten wiederum anzusuchen Absch. 318, 8 l ß 53. l 7t!2. ES ist wiederum keine Antwort
ke» ^ "u>t ernstlichere Mittel an die Hand genommen und Repressalienangewendetwerden sollen, wird

" Ohx- * '

Uub Solothurn werden ersucht, die wegeu der Grenzstrcitigkeit vorhandenen Schriften zu untersuchen und

NaO '^^ttten ZU entscheideir überlassen. Die Landvögtc werden beauftragt, unterdessen ein Gutachten ab-
^ Repressalien angewendetwerden könnten. Absch. 315, 8 2. ß 6l). 17!it! Die Gesandten von

äiz . - » ^ ' - » > -
"ehns u» den Kaiser zu entwerfen, welches von Zürich den Orten mitgetheilt und, von denselben ge-

^ Kaiser abgeschickt werden soll. Absch. 353, 8 k. jj 61. Es wird unter gegenwärtigen
»o» nicht für passend erachtet, Schritte in dieser Angelegenheit zu thun; jedoch werden die Gesandten

und Solothurn beaustragt, ein Memorial auszusetzen,dessen man sich in geeignetem Zeitpunkte be-

Zhg ^ ^Uutc. Dem Landvogt wird Wachsamkeitin Beziehung aus Gebictöverletzungcnempfohlen. Absch.
!>tzer - ^ Da daS Herzogthum Mailand sich immer noch nicht unter einem eigentlichen Bc-
wied^ wird eS für unpassend gehalten, jetzt Schritte in dieser Sache zn thun. Dem Landvögtc wird

ein wachsames Auge ans die Grenzen anempfohlen. Absch. 337, 8 >
7. Abzu,z.

sKatholischc Orte: Art. 61.1

^ u. Allgemeine Bestimmungen.i>3. 171«». Auf die Frage, wie man sich in Beziehung auf den Abzug in dem Falle zu verhalten
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habe, wenn ein in der Fremde sich aufhaltender Hausvater seine Tochter mit denjenigen Mitteln aussu"^'

welche er in der Fremde erworben hat, wird gut befunden, diesen Fall den Obrigkeiten zu hinterbringe»'^

dieselben zu veranlassen, zugleich „eine Gcneralordnung- und Regel" zu machen, zumal da die Ansichten

schieden seien. Absch. 142, 8 9. 64. > 72«. In Beziehung aus die Mißhelligkciten wegen des Abzugs

Valentc Conti wird auf der Confcrcnz der V katholischen Orte vorgeschlagen, über den Abzug Folgendes

zusetzen: So lange Einer sein Burg-, Landsasscn- oder Vicinalrecht behalte und demnach seine Prästanda

auch so viel liegende Mittel im Lande lasse, als der Abzug von seiner ganzen Habe ertragen möchte, oder

etwa '/» oder '/z seines ganzen Gutes, so soll er den Abzug zu zahlen nicht, schuldig sein, ob er gleich

Landes zu seinem bessern Nutzen und der Betreibung seiner Handclschast sich gesetzt habe. Zugleich n'ird

schlössen, die sämmtlichen regierenden Orte zur Jnstructionsertheilung auf nächste Tagsatzung schriftlich a»M^

Absch. 16t), 8 12. ^ 65. 172«. Auf der Jahrrechnungstagsatzung zu Fraucnseld stellen die Xlk regierende» ^

die den Abzug betreffenden verschiedenen möglichen Fälle (sechs an der Zahl) zusammen und legen sie den Obrijch^.

zur Instruction auf künftige srauenfcldische Jahrrechnung vor. Die Gesandten einiger Orte behalten sich ^

dieses AbzugSrecht ein hochobrigkcitlicheS Regale sei und als solches der Entscheidung durch die Mehrzahl der SU»'"^

nicht unterworfen sei, so wie die Decisivn über ihre zusammengestellten und andern einzelnen Fälle; ebcnsi'"'^

könnten auch die dissentierenden Orte sie am Bezug des ihnen gebührenden Abzugs hindern. Absch. 154, 5» 9. Ü ^
172tt. Zur Ratification werden den Obrigkeiten aus dem Syndicat zu LauiS die sechs Bestimmungen über

Abzug in den Abschied genommen; von diesen haben die vier ersten die Zustimmung aller Gesandten, die»'

letzten nicht. Absch. 166, 8 7- I! 67. 1721. In Folge des Gutachtens von 1726 werden nun

Bestimmungen über den Abzug gemacht: 1) Wenn ein Altgehöriger auS den vier Vogtcicn hinwegzu'lsi

um seines bessern Nutzens und Kommlichkcit willen sich an einem fremden Ort mit seiner Haushaltung

auch von seinen Mitteln wenig oder viel aus dem Land zieht, so soll, obwohlen er sich das Landrecht ^

Vicinat vorbehält, dennoch der Abzug von denjenigen Mitteln bezahlt werden, welche er auS dem Land g''^

Ausgenommen sind die Kaufleute, wenn sie schon den halben Thcil ihrer Mittel auS dem Land ziehen u»^

eine Handelschaft verlegen, die Hälfte aber oder mehr noch in dem Land lassen und das Vicinat

diese sind, wenn sie auch andcröwo vomicilicren, den Abzug nicht schuldig. Werden aber mehr Mittel a»s ^

Land gezogen, so soll der Abzug sowohl von den ersten, als letzten Mitteln bezahlt werden. 2) ^ ^

Gut ausicr Landes erwirbt und solches niemals in das Land zieht, so ist man keinen Abzug schuldig, ^
aber von diesen ausicr Lands erworbenen Mitteln etwas in das Land gebracht und solches nachgehendS

außer Lands gezogen, so sott von solchen der Abzug bezahlt werden. Desgleichen soll dem Abzüge auch

unterworfen sein, welches Einer zwar außer Landes erwirbt, nach seinem Tode aber von seinen Töchtern, " ^

an Fremde sich verheirathct und hiemit das Burger- oder Landrechr „vermannct" haben, geerbt wird.

die Obrigkeit in solchem Falle des Abzugs habhaft sein könne, soll ein jeder außer Lands Ziehender ..

anderswo haushäblich Niederlassender eine genügsame Caution an Gütern oder sonsten in dem Land zu ^ ^

lassen schuldig und verbunden sein. 3) So jemand, er sei geistlich oder weltlich, z>or clatom ausgeftc"^

ausgekauft wird, auch erbswcise aus den in hiesigen Landen sich befindenden Mitteln außer Lands bezu'^^j

soll solches auch dem gewöhnlichen Abzug unterworfen sein. Es wird noch beigefügt, daß nach dem

Jahre zu publicicrcnden gedruckten „bußtragendcn Ruf" alle diejenigen, welche einige dem Abzug

Mittel in Händen haben, innerhalb sechs Monaten Anzeige durch die Dorfvögte an den Landvogt bct

doppelten Abzugs zu machen verpflichtet seien. Absch. 186, 8 4. ß 68. 172i>. Aus Anlaß des vo»
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Abzugs beim Kaufe der Herrschaft Maucnsec durch Statthalter Riva behalten die Gesandten ihren

„wenn ein Casus für abzügig erkannt wird, ihr Recht vor, in welchem Fall die Majora nicht sollen

. ^rechen mögen". Absch. 301, 8 5. jj 09. 17tili Wenn ein Fall abzügig von den Majoren erkannt worden

Al,^ ^rnach sclbige den Abzug erlassen wollten, soll solches denjenigen Orten, welche aus der Forderung des

lallet würden, nicht präjudieicrcn. Absch. 317, 8 3. jj 70. 17^2. Ob der Abzug, „wenn das Gut
' °^'r erst wenn solches atlS dem Land gezogen wird, zu bezahlen ist, wird ->«i rokoeoinlum genommen,

das e ^ der Jnstruetioncn wird zum Beschluß erhoben, daß der Abzug, wenn
^ b^^'t, gleich soll bezogen werden. Dieser Beschluß ist dem Dccrctcnbuchc einzuverleiben. Absch. 514, 8 -3.

I>. Abzugsexemtion zwischen den vier Vogteien und Bcllenz, Bollenz und Rivicra.

and ^ der Abzug zwischen LauiS und McndriS einerseits und Bellenz, Bollcnz und Rivicra

^Iche^^ ^ beziehen sei, wird !><l rkümenäum genommen. Absch. 484, 8 9. jj 73. I74I2. Da keine authcn-

Al>. " ^^^stinunen und EremtivnSdocumcnte vorgewiesen werden können, so wird einmüthig befunden, daß der

^uscr N'erden soll. Die Frage, ob die Aussteuer von Kindern, welche aus Lauis und Mendris in GotteS-

^lj.->l^ ^lenz, Bollenz und Rivicra und umgekehrt kommen, frei vom Abzug sei, und ob solche Fälle als casus
da a, ^"äksehen werden können, wird -ul rotooonüiim genommen, während Uri sie als abzugsfrei ansieht,

»i»> welche nicht aus der Eidgenossenschaft gehe», des Abzugs befreit sein sollen. Untcrwaldcn

Boll",' P""ttc -ttl . Kümo,„tum. Absch. 500, 8 5. II 74. I7lt!. Es wird beschlossen, daß Bcllenz,

^bc»^ ""d Livincn und umgekehrt die vier cnnctbirgischcn Vogteien gegenseitig den Abzug zu bezahlen

l'olle,,' Aussteuerungen der Kinder hingegen, welche in Kloster gehen, die in der Eidgenossenschaft liegen,

Ber„ ^^sfrei sein, diejenigen aber, welche in Klöster außerhalb der Eidgenossenschaft gehen, nicht. Zürich,

^rfe, ""b Basel sind entschlossen, da der Abzng ein hochobrigkeitlichcs der Stimmenmehrheit nicht untcr-
^ Ncgal jei, ihre Portion von den Aussteuerungen erster Art „unnachläßig" zu beziehen. Absch. 513, 8 4.

8. Polizeiliches.

a. Sanitätswcscn.

dersp,'^ Da an den Grenzen der Vogtci Mendris auf dem Mailändischen der Viehprcstcn sich

n," ü'crdcn die Landvögtc der sämmtlichcn Vogteien beauftragt, mit ibrcn Landschaften sich zu bereden,

^ vorsorglichen Anstalten getroffen werden. Absch. 08, 8 8.

I>. Scharfrichter.

^»zlcj Die übermäßige Belohnung deS Scharfrichters für seine Malefizverrichtungcn veranlaßt, der

8 ^ Austrag zu geben, das Verzeichnis? der Taren zur Revision de», Abschied beizulegen. Absch.

^>!lriff> ^ ^ ^ "»9. Dem Scharfrichter sollen von seinen Verrichtungen folgende Taren bezahlt werden: Für alle

^»»1 Erccution mit glühenden Zangen 20 Mail. Pfd.; für das Henken, mit dem Schwert Richten, an der

^Psd ^" ^ ^würgen, Verbrennen, Verviertheilen je 17/2 Pfd.; für Anschlagung des Hauptes an den Galgen
Galgen zu vergraben 12 Pfd.; einen Scheiterhaufen zu machen, die Unholden oder andere Ma-

schlj,^, ^ ^rbrenncn 10 Pfd.; eine Hand abzuhauen 10Pfd.;Visitieren der Malcficanten 7 Pfd.; das Zungcn-

^svll-.Nasenabhauen 5 Pfd.; für jeden Stoß, wenn Einer gerädert wird, 5 Pfd.; eine Person

^ 5 Krz.; eine an das HalSeiscn zu stellen 1 Pfd. 5 Krz.; mit Ruthen auszuhauen 214 Pch-

ober ^^^rfrichtcr zu LauiS von den Landvögtcn zu LuggaruS, Mendris, Mainthal, Bcllenz, Bollcnz, Rivicra

berufen nsird, sollen ihm sammt seinem Knecht für die Reise von Lauis bis wieder dorthin täglich

134
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12 Mailänderpfund bezahlt werden; in den Residenzen der Landvögte logiert er mit seinem Knecht nirgc»^

anders, als beim Großweibe.l, mit welchem er wegen Speis und Trank accordiercn kann. Absch. 301, 5> ^ ^

78. 171(6 Obige Tare wird für die vier Vogtcien bestätigt. In Beziehung auf Bellcnz, Bollcnz, Riv^
und Livinen überläßt man es den Landvögten daselbst, mit dem Scharfrichter abzukommen. Absch. 317, 6

6. Freies (Commercium mit Mailand.

Art. 79. (713 Wegen Ocffnung des Passes und Freistellung des Commcrciums mit Mailand wird ^

den Großeanzlcr daselbst und dcir venetianischcn Residenten geschrieben. Der Resident wird der Eidgenosse»! '

„nicht mehr so widrig erfunden" und hat dcßwcgen nach Venedig Mitteilung gemacht. Absch. 08, 8 7-1!

(.71t». Aus den Antrag von Uri und Schwyz wird Zürich beauftragt, Namens der „cnnet Birgö" regiere»

Stände an das SanitätStribunal in Mailand zu schreiben, es möchte die Pässe gegen die Eidgenosse»!^

wieder öffnen. Absch. 80, 8 0. 81. (722. Da die Sperrung des Passes von Seite Mailands uniw^

Weise so lange dauert und einer Veration gleich sieht, bei welcher es auf Gclderpressung abgesehen sei, I»"

ein nachdrückliches Schreiben an den Gubcrnator abzusenden beschlossen; die Mehrzahl der Gesandten s»'^
für gut, wenn das Schreiben ohne Erfolg bleiben sollte, gegen die Mailänder das Reciprocum eintrete»

lassen, überläßt aber den Obrigkeiten dann daS Geeignete vorzukehren. Absch. 190, 8 0.

16. Judicatur- uud (?ompctcnzconflictc mit dem Bischof von Como.

Art. 82. 1712. Des Priesters Carbonetti Güter, der, zweier Mordthatcn beschuldigt, zu Como eingel!)»^

ist, haben bis Austrag des Proccsses in den Händen der nächsten Anverwandten desselben zu bleiben unter ^

behalt der Rechte von beiderlei Forum. Zürich, Bern, Glaruö, Basel und Schaffhauscn sprechen aber s»^

regierenden Orte das Recht an, einen fehlbarcn Priester zu strafen und zu confiScicren. Wird der PrieP»^

schuldig erkannt, so soll der Landvogt einstweilen dessen Güter zu seinen Händen ziehen; sofort ist »l'ck ^

Landvogt ein Jnventarium derselben einzuhändigen. Absch. 0, 8 9. ß 83. 1722. Die katholischen ^ ^

suchen den Bischof von Eomo, den Priester Cadenazzi, welcher in mcndrisischcr Jurisdiction sich rcspectlod

die obrigkeitlichen Befehle aufgeführt hat, zu bestrasen und zur Salisfaction anzuhalten. Der Bischof c»t!^

dem Ansuchen. Die evangelischen Gesandten aber waren der Meinung, daß der Landvogt die Zeugen "

und den Proceß sdcm Syndicatcl übersenden sollte. Sie setzen diese ihre Ansicht in den Abschied »e^

1593 wegen der Geistlichen gemachten Decrcte. Absch. 195, 8 9. ß 81. 1721t. Zürich, Bern, Lucer», ^ -

waldcn, Basel, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen nehmen die Angelegenheit der Bestrafung des Pt»' ^

zur Entscheidung durch die Obrigkeiten in den Abschied. Uri, Schwyz, Zug und Glarus begnüge» ^

der vom Bischof von Como über den Priester verhängten Strafe. Da nun einige Orte dem

Bestrafung überlassen haben, so wird der Bischof ersucht, alle Documcnte und Concordate mitzutheile»,

sich auf die Bestrafung der Priester bezichen. Absch. 211, 8 8. ß 85. 172A. Die Mehrzahl der

sich mit der an dein Priester vollzogenen Bestrafung und der gegebenen Satisfactivn zufrieden- ^

225, 8 1- ü 80. 172». Die Mehrzahl der Orte stimmt wie 1724. Zürich, Bern, Glaruö,

Schaffhauscn behalten sich unter kräftigster Protestatio« die Bestrafung der fehlbarcn Priester vor. Zürich

sich zwar mit der Bestrafung Cavenazzis zufrieden, behält sich aber die Bestrafung in andern vergleiche» ^

ausdrücklich vor. Absch. 235, 8 0. ß 87. 1721». Bern weist nach, daß das Syndikat von 1598

gemäß ausgesprochen habe, daß die Bestrafung der Priester sowohl in Criminal-, als Malcfizsällcn dc"'
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^"^chter zuständig sei. Es wiederholen daher die Gesandten obengenannter Stände ihre Protestationen.

An Untmvaldcn, Zug, Freiburg und Solvthurn lassen eö bei den dem Bischof von Como in dieser
'P'legenheit vor einigen Jahren crthcilte» Ortsstimmcn bewenden. Luccrn »vill sich „aus erfolgende Bcgcben-

erklären. Absch. 256, 8 3. 88. 1727. Die Gesandten bleiben bei obigen Erklärungen. Absch. 269,

» 89. 1728. Ebenfalls. Absch. 285, 8 3. 90. 172«». Die Gesandten von Zürich, Bern, Basel

^ ^choffhausen insistieren daraus, daß der Pfarrer von Biviona sBiscionc?j, auf welchem der Verdacht ruht, daß

Biogno e Beride in der Landschaft LauiS die Margarita Messt Ferraria durch neun Stiche ermordet habe,

. ^lle, und behalten ihren Obern daö Recht vor, sowohl in Criminal- als Malcfizfällcn die Priester zu

Die übrigen Gesandten beharren lediglich auf dem Abschied von 1726. Absch. 361, 8 4. ß 91.

in > ^ katholischen Stände beharren auf ihrer Erklärung von 1726; die evangelischen Stände reservieren

^ ^kchgstcr Form ihrer gn. Herren Rechte. Absch. 317, 8 2. 92. 17t!tt. Da eS sich sowohl zu Lauis
Luggarus ereignet hatte, daß ohne Vorwissen und Bewilligung der Landvögtc vom Bischof zu Como Mo-

^ ^ üi Civilhändeln ausgewirkt l»id angeschlagen wurden, so wird unter RatificationSvorbchalt beschlossen,

Vvgteien einen öffentlichen Ruf ergchen zu lassen, daß bei 56 Kronen Strafe niemand ohne Er-

'">ß der Landvögte in (Zivilsachen zu dem geistlichen Richter zu reeurricrcn sich unterstehen solle, und

^^dnung in die Dccrctenbüchcr einzutragen. Absch. 359, 8 7. ^ 93. 170S Die Regenten von

Uzg ^klen das Anstichen, man möchte erlauben, zu fremden Richtern zu reeurricrcn. Die Verordnung von

Ißcsj l^vch bestätigt, und dem Worte „(Zivilsachen" noch beigefügt „und weltlichen Sachen, so von

de» ^ ^kumal depcndicren"; niemand soll in solchen Fällen ohne Erlaubnis! des LandvogtS an einen srcm-

lchter rccurrieren und von selbigem Provisionalia oder Comminatoria begehren. Absch. 396, 8 5.

II Iustizsache».

u. Confiscation des Vermögens vcrurthcilter Priester.

Aus Anlaß der Verurthcilung des Priesters Carbonctti erklären die evangelischen Stände,

von ^ ^"'itig sich ergebenden Fällen die ConfiScation der Mittel sehlbarcr Priester vom weltlichen Richter

k" Absch. 51, 8 6. 95. 17 I S. Die evangelischen Stände wiederholen obige Erklärung;

^ künftig sich ergebenden Fällen die Eonfiöcalion der Mittel sehlbarcr Priester vom weltlichen Richter

""ll, >ei. Absch. 51, 8 6. 95. I71S. Die evangelischen Stände wiederholen obige Erklärung;

svh B Solothurn stimmen ihnen bei; Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug überlassen die cr-

^ntlchcidung in gegebenen Fällen ihren gn. Herren. Absch. 67, 8 6. 96. 1713. Der Bischof

^Ihvb die Pfarrkirche zu LauiS ein Manifest anschlagen lassen, in welchem er obige Erkanntniß

^tii - Ä^kge dessen lassen Zürich, Bern, GlaruS, Basel und Schaffhauscn eine Protcstation wider dieses

sicir> ^'Üchlagcn. Luccrir, Uri, Schwhz, Unterwalden und Ztig bleiben bei ihrer zu Lauis abgegebenen Er-

' »ehmen die Sache »<I lasoioinlum. Frciburg und Solothurn suspendieren, in Betracht der Bc-

^bscl/^' Bischofs, die Sache und nehmen sie zu nochmaliger Erkanntniß ihrer gn. Herren in den Abschied,

^chei/ ^ ^ ^ ^ Die evangelischen Stände wiederhole» ihre früheren Erklärungen; die kathv-

^Nbt' unlängst dem Bischof von Como gegebenen Ortöstimmcn bewenden. LuecrnS Gc-

>cb daß bei einem sich ergebenden Falle seine Herren nach Beschaffenheit der Sache zu erkennen sich
Absch. 85, 8 5.

6. Immunität des geweihten Bodens.

^ge>>^ ^ Der Gesandte von Basel läßt in den Abschied setzen, ob künftig die von fremden Landen
Zoster Missethaten bannisicrtcn Personen, welche auf geweihten Boden in die ennetbirgischcn Vogtcicn sich

134-'
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flüchten, von dem weltlichen Richter unangefochten sich aufhalten dürfen. Es wird darauf aufmerksam gc»w^'
daß 1693 dekretiert worden sei, daß auch die Pfarrhäuser, wenn sie auf dem Frcihof stehen oder an dcnscl^
stoßen, die Freiheit, wie die Kirchen, genießen sollen. Absch. 67, 8 13.

e. Zahl der Fürsprecher (Procuratoren).
Art. 99. 1717. Es wird für gut befunden, die gar zu große Zahl von Fürsprechern,welche dem

schädlich sei, z» vermindern oder auf eine gewisse Zahl absterben zu lassen. Absch. 109, 8 12. 100.
Es wird für angemessen erachtet, daß künftig zu Lauis nicht mehr als acht, zu Luggarus nicht mehr als vicrZ'
Mcndris und im Mainthal je drei Procuratoren geduldet werden sollen; die überzähligen wolle man absterbe»
Absch. 126, 8 5. 101. 1711» Obiger Beschlußwird durch die Mehrheit der Orte ratificiert. Lucern.
Frciburg und Solothurn wollen es beim alten Brauche bewenden lassen und die Zahl der Procuratoren
limitieren. Glarns stellt den Antrag, daß, gleichwie die FiScale und Gcrichtöschrcibcr alle zwei Jahre de»
sandten 60, deren Dienern 12 Filippi bezahlen, auch die Procuratoren für ihr einträgliches Geschäft um
angelegt werden möchten. Der Antrag wird dem Abschiede beizusetzen beschlossen.Absch. 112, 8 1. !!
1720. Die Mehrzahl der Orte läßt es beim obigen Beschluß verbleiben; vom Bezüge der vorgeschlag^'
Honoranz wird abstrahiert. Absch. 160, 8 3.

<1. Präcedenz in Schuldforderungen. ^
Art. 103. 1721. In Folge der Einsprache, welche die Regenten der Bürgerschaft von Lauiö, gestützt a

ii>A

etn'^

ihre Statuten und Privilegien gegen den von Zürich erlassenen Befehl einlegen, daß er bei „Vcrrechtfcrtigunst^
den Angehörigen der regierenden Orte das Vorrecht solle angcdcihcn lassen, stellt Zürich den Antrag, daß dm
Vorrecht der regierenden Orte, wie eö in den deutschen gemeinen Vogteien bestehe, so auch in den ennetbirgü^

festgestellt werden möchte. Es wird für gut befunden, für diesen Gegenstand auf künftiges Spndicat Z" ^
struicrcn; inzwischen soll der Landvogt über die in solchen Fällen angesprochenen Rechte der Mailänders
das Gcgenrecht im Mailändischen und über die Particularconvcntioncn mit Mailand berichten. Absch. 1?th §

o. Aufnahme von weltlichen Kundschaften vor dem geistlichen Tribunal. ^
Art. 101. 1721». Da in Betreff der Aufnahme von weltlichen Kundschaftenvor dem geistlichen

ein für alle vier Vogteien geltendes Dccrct nach Instruction der Orte 1688 zu Stande gekommen war ^
dasselbe auch im Decretenbuch von Luggarus stehen sollte, so soll die Canzlci zu Lauis eine Copie davo» ^
zu Luggarus zustellen, welche aber erst nach Erdauerung der Sache auf künftigem Spndicate in daS Decrctc»
einzutragenist. Absch. 302, 8 9.

k. Survivance der Fiscal- und Gcrichtschreiberämter. .
Art. 105. 17;»1. Der Antrag von Zug, daß die Survivance der Fiscal- und Gerichtsschreibew"'

„nicht vor dem Fall", d. h. vor erfolgter Vacanz, möchte confcriert werden, wird den Obern empfohlen.
329, 8 7. jj 106. 17142. Obiger Antrag wird angenommen. Absch. 314, 8 6.

g. Appellation. .
Art. 107. 171414. Da oft streitige Parteien eö bis auf das Aeußerste verschieben, die eingelegten

tioncn vor dcm Spndicate fortzuführen und zuletzt mit ihren appellierten Rcchtöhändeln mchrenthcilS

vorkommen, weil dieselben etwa durch die Fürsprecher verglichen worden, so wird nicht für unthunlich ^ ^
daß der Appellant einen Monat vor Ankunft des SpndicatS sich bei den Landvögtcn erklären solle, ob

eingelegte Appellation vor dem Spnvicat zu proscquieren gewillt sei, und daß in solchem Falle dann kein ^
gleich mehr getroffen werden dürfe, sondern daß die Appellation vollführt werden müsse. Erfolgt aber stüäM
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nicht zu bestimmter Zeit, so soll des Landvogts Spruch in jnckieatum passiert sein und soll es bei dcm-

scin Verbleiben haben. Absch. 359, 8 8. 108. 17»/t. Die Vkehrzahl der Orte läßt es bei den

^^bungcn und Dccrcten bewenden und null nicht durch Neuerungen jemand in seinem Rechte verkürzen

" hemmen. Absch. 380, 8 6.

k. Begnadigung und Bcurtheilung von Todtschlägern.

lein ^ 17»7. Luccrn trägt darauf an, daß künftig weder ein Landvogt, noch das Syndicat befugt
^ll, einen Todtschlägcr irgend einer Art zu begnadigen, sondern allein die Orte, welche nach Gestalt der

zu instruieren haben sollen. Absch. 427, 8 <0. » 110. 17»«. Die Mehrzahl der Orte erhebt diesen

srchd^ Beschluß. Bern und Frciburg hingegen wollen, daß eS künftig den Landvögtcn und Syndicatcn

si»d ^^ Todtschläge, welche easualilor oder aus Nothtvehr begangen worden sind, nach Gut-

g,." sprechen. Absch. 445, 8 10. js III. 17»i> Bern wiederholt seinen Antrag von 1738; die übrigen

^ andten ^ssen es beim Abschiede selbigen Jahres bcwcndm Absch. 459, 8 9. 112. 17Ä<». Es bleibt

brail^" Abschiede von 1739. Absch. 475, 8 8. jj 113. 17/tI Die Todtschläge sollen an die Hoheiten gc-

h»»eu^ Proccsse denselben eingesandt werden; ihnen allein steht es zu, das Angemessene darüber zu er-

^Md ""b Schwyz sind der Ansicht, p^ß die „unglücklichen" und aus Roth geschehenen'Todtschläge dem

p>e>id-^ ^ untersuchen und zu bcurthcilcn überlassen werden sollen. Basel läßt es beim Abschiede von 1738 bc-
^ ^ ^ ^ Weder den Landvögtcn, noch den Syndicaten soll es gestattet sein,

^ ^Njcr zu libcricren, sondern allein den Ständen. Absch. 500, 8 3.

i. Diäten der Procuratoren bei Processen in den regierenden Orten.

17Ä«. Der Gesandte Nidwaldens trägt darauf an, daß zu Luggarus, wie zu Lauis den Pro-, A«- uz
curatore»

^Mlici ' ^^che RcchtShändcl in den Orten für streitende Parteien zu führen haben, für den Tag ein Gewisses,

tinunt
^ Biailänderpfund, sollte bestimmt werden, damit man, wenn über die Kosten eines Proccsscs etwas

Zegv, werden müsse, einen sichern AnhaltSpunct habe. Der Antrag wird w> rnlilicnnckiiiu in den Abschied
'I', I"V , n " ^ I'V"

Absch, 476, y 7. ^ 116. 17^41. Die 12 Mailänderpfund werden als tägliche Besoldung eines

z» . , angenommen, die Zehrung nicht inbegriffen. So viel hat die unterliegende Partei der Gegenpartei

Us^ die Nahrungs- und andern Kosten sind, wie üblich, „dem letzten Orte" zu tarieren überlassen.
^ z 5

12. Zinsfust und Abzahlung von Kapitalien.

Art 11?
>i>,h 17»2. In Folge der Wahrnehmung, daß der Spital zu Luggarus ein zu 5°/o angelegtes

»j^ . abgelöstes Capital zu 4°/o anzulegen genöthigt war, wird den Hoheiten zur Rcflcrion gegeben, ob

^ckt>c„ . Landen wegen Ablösung und Anlcihung von Capitalicn ein gebührendes Einschen gethan

^lte. Absch. 345, 8 7. 118. 17»». In Beziehung auf die Ablösung des Kapitals kann das
lich^ Spitalc zu Luggarus keinen andern Rath geben, als daß der Abzahlende durch einen gcricht-

^»e» q ^^"A)un gehalten werde, daß er das Geld nicht anderswo entlehnt habe, sondern das Capital aus
ütcln abzahle. Für Anlegung des Kapitals zu höhcrm Zinsfuß weiß das Syndicat keinen Rath.'5.H 5 ^

1». Strnstcnsachen.

35g, ^

Art,

^aßen in der Landschaft von jeder Gemeinde, die dazu schuldig ist, bei Strafe von 100 Filippi sauber

<trt. 110

^die-^- 57»g. Da sich im Statutenbuch von Luggarus ein Dccret von 1696 befindet, das da befiehlt.
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gehalten werden sollen und dem buchstäblichen Sinne nach dieß nicht bloß auf die Landstraßen, sondern "

auf die Nebenwege sich erstrecken würde, so wird den Obrigkeiten anhcimgestcllt, dieses Dccrct dahin zu erlang

daß cS bloS „auf die allgemeinen Hauptlandstraßen" zu beziehen sei. Absch. 397, 8 5. jj 120. 173t'- ^
übereinstimmenden Instructionen wird dieses Dccrct auf die Hauptlandstraßc» eingeschränkt; zugleich wird ll

befunden, die betreffenden Landstraßen namentlich aufzuführen, ferner auch diejenigen mit einer niederen ^ "

zu büßen, welche Nebenwege und Straßen nicht sauber halten, zu deren Saubcrhaltung sie verpflichtet^
Die Buße für Letztcrc zu bestimmen wird den Hoheiten überlassen. Absch. 413, 8 4. jj 121. 1?lk1

wird der Landschaft aufgetragen, ein Verzeichnis; der Landstraßen einzugeben, um es dem Abschiede 8

legen. Die Buße für Vernachlässigung der Nebenwege wird aus 10 Kronen festgesetzt. Absch. 428, 5> ^ ^

122. 17t!8 Man läßt es bei obigen Beschlüssen bewenden: das Vcrzcichniß „der allgemeinen Hauptlandßr»^

wird dem Abschied beigefügt. Zürich, Bern, Basel, Frciburg und Solothurn sind der Meinung, daß die 1^.

vögtc von sich aus die gegen dieses Dccrct sich Verfehlenden zur Strafe zu ziehen befugt sein sollen, ohne ^

vorher eine Klage eingebracht werde, und verlangen, daß diese ihre Meinung dem Abschiede beigefügt n' ^
Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus und Schaffhausen sind der Ansicht, daß dem LandvogO

nicht das Recht benommen sein soll, die Landstraßen zu visitieren, daß aber, wenn eine unbrauchbar

wird, die betreffende Gemeinde dessen avisiert und ihr ei» anständiger Termin zur Verbesserung gestellt »»^

dann im Falle der Weigerung eine Strafe dictiert werden sollte. Absch. 440, 8 4. jj 123. 17011 Alü ^

stimmen dem Antrage Lucerns, Uns u. s. w. im vorjährigen Abschiede bei. Zürich, Bern, Basel, Freiburg ^

Solothurn, welchen sich noch Glarus anschließt, wiederholen ihren Antrag von 1738. Der glarnerüü» ^
sandte ist der Ansicht, daß vor dem Spndicatc und de», Jahrmarkt die Straßen sollten visitiert und rep»

werden. Absch. 459, 8 12.

läl. Zollsnchc».

>n

Art. 124. 1712. Man läßt den Angehörigen der Landvogteicn Bellenz, Bollcnz und Riviera und dein

Livinen die von ihnen prätendierte Zollsercmtion in den vier cnnctbirgischcn Vogteicn >>or „i.ijnru mit dein ^

halt des Gegenrechts, daß nämlich die Angehörigen und Untcrthanen aller XII Orte in jenen drei Vögten'»

zollfrei sein sollen. Die Gesandten von Zürich, GlaruS und Schaffhauscn sind instruiert, von Uri, ^ ^

und Nidwaldcn die Vorweisung der Documcntc zu verlangen, aus welche sie sich für ihre Ansprüe^

Eremtion stützen. Absch. 6, 8 3. ü 125. 1714!. In Betreff der Zollbefreiung der Landvogteicn ^

Bollenz, Riviera nnd von Livinen ist die Mehrheit der Gesandten der Ansicht, daß 'es dabei sein Bewende»

soll mit Vorbehalt deö Gcgcnrechts für die vier cnnctbirgischen Vogteicn. Uri und Schwyz hingegen »'^ >

in Hinsicht auf die 1551, 1031 und 1681 crtheiltc Zollbefreiung nichts vom Gegcnrecht wissen, da in

heitsbriesen jener Jahre nichts davon stehe und ein Gegcnrecht niemals von den zu Bellen; regierende» ^

ratificiert worden sei. Die übrigen Gesandten können aber die Zollbefreiung nur unter Vorbehalt des

rechts gestatten. Die berncrischc Gesandtschaft insistiert darauf, daß die Bellen; u. s. w. crtheiltc ZollbeÖ^.^

vorgewiesen werde. Absch. 29, 8 3. jj 120. 1711 Der schiedsrichterliche zu Brcmgartcn 1662 wege»

Zollbefreiung ergangene Spruch usird vorgelegt. Die Gesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden ^

dagegen, daß sie aus die mit den Hoheiten selbst „veraccordierten" Verordnungen und Sprüche sich

es dabei bewenden lassen, zugleich auch gegen alles Gegcnrecht protestieren. Absch. 5l, 8 3. ß 12?-

Man läßt es bei dem Vergleiche vom Jahr 1602 bewenden, doch so, daß die Befreiung nicht weiter '



Vier ennetbirgischc Vogteien überhaupt. 1071

^>"t werde, als der buchstäbliche Inhalt des Arbitramcnts zugicbt. Die Zollbcständer zu LauiS sollen eine

^mtischc Copic davon in Handcn haben. Absch. 67, 8 3. » 128. 172«. Aus die vom urncrischcn Ge-

^ vorgebrachten Klagen gegen die Zöllner von Lauis läßt man es bei dem Arbitramcnt der Tagsatzung

^ ^kemgarten von 1662 und dem Abschied von 1715 bewenden und zwar so, daß die Livincr von ihrem

"Men Pjxh und den im Lande wachsenden Waaren, so sie hindurchführcn, keinen Zoll schuldig sind;

. lie es aber zu Lauis contracticren oder verkaufen, dem Zoll unterworfen sein mögen. Die Gesandten von

Schwyz insistieren darauf, daß die Livincr bei ihren alten Gewohnheiten bestens geschützt werden.
28!

bw

^i und

285, 8 ^ 129. 17t!7 Die Zollpächter zu Lauis begehren, daß ihnen gestattet sein möge nach dem

^gMischcn Arbitramcnt von 1662 und den Abschieden von 1715 und 1718 den Zoll von denen aus dem

Urthal zu beziehen. Der Gesandte von Schwyz sucht durch alte Dvcumcnte und viele Abschiede zu be¬

ll,x ^ die Bollcnzer vom Zoll für jede Art von Waaren, seien sie aus fremden Orten crtauscht oder in

U»d^^ ^'wachsen oder fabrieicrt worden, befreit seien. Zürich, Bern, Luccrn, Glaruö, Basel, Frciburg

»nd ^"tchausen begehren, daß alle Titel, welche für die Eremtion sprechen, den Orten mitgctheilt werden,
dch darüber dailn aus künftiges Jahr instruiert werde. Inzwischen ist der Zoll ohne Präjudiz zu bc-

ihrc,"^ ^ 8. >> 130. 17 t« Die Mehrzahl erkennt, daß die Bollcnzer, so lange sie nicht „mit
^schwernisscn und ihren Ercmtionörcchtcn erscheinen", dem brcmgartischcn Arbitramcnt und den Abschieden

°°n 17^

Neu,

^ ße für Waaren, so sie in Lauis nach dem Stato Mailand Hill und wieder führeil, deS Zolls

Avi " bezahleil haben. Uri hiilgcgcil besteht darauf, daß die Landschaften

derx^' Bollen; und Rivicra bei ihren alten Eremtionen und Uebungen uilgckränkt verbleiben, kraft

^ ^auis

destäti^
völlig frei sein sollen, welche Eremtion von den Herzogen zu Mailand und den Syndikaten wiederholt

Uni ^ worden sei. Absch. 445, 8 8. ^ 131. 17:ti>. Alle Orte, mit Ausnahme von Uri, Schwyz und

ker bleiben beim Abschiede von 1738. Diesen drei Orten soll es jedoch freistehen, die Begründung

^ ^eiiition derer von Livinen, Bellenz, Bollenz und Rivicra in einem Mcmoriale den inilrcgicrcndcn

von g "^"ch"lcn, welches dann vor der Erörterung durch das Syndicat den Zollbeständern lind den Vicini
"llis mitgctheilt werden soll. Die drei Orte wie früher. Absch. 459, 8 8.

IS. Kricgssachen.

sEvangelischc Orte: Art. 184. Acht Orte: Art. 144, 145. Uri, Schwyz und Nidwcüden: Art. 147.1

a. Werbung.

^ Wenn von der Mehrzahl der Orte Werbungen in den vier cnnctbirgischcn Vogteien bc-

werb^ ^ben sind lind dieselben vorgenommen werden, so solleil vorher alle Orte um die Erlaubniß ersucht

^h>ll ^ ^ ^ Hinsichtlich der Werbungen läßt cS die Mehrzahl der Gesandten bei dem

^te>,d ^ ^vrjährigcn Abschiedes bcweildcn. Zürich und Bern aber sind der Ansicht, daß wenn ein mitre-

^üe„ ^ cinemZ'eincr Zlngehörigcn ein Patent crthcilt, nichts anderes erforderlich sei, als daß den übrigen

IZl ' es hinsichtlich der deutschen Vogteien Hebung sei, davon Kcnntniß gegeben werde. Absch. 29, 8 5.

^>>etb ^ Beschlüsse von 1713 gegenüber, nach welchem die Bewilligung der Werbungen in den vier

hjxr ^^chen Vogteien „durch die mchrern Ortöstimmcii soll ausgebracht und erhalten werden", befinden die

iiiib s, " daß dieß der Vernunft und der Hebung in deutschen lind welschen Vogteien entgegen sei,

^wssen den Obrigkeiten, die Gesandten über das Gcbirg zu instruieren, diesen Beschluß zu rcdressicrcn,
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so daß bloö die Ratification, nicht der Konsens oder die Majora erforderlich seien. Absch. 48, 8 4. !l
1711 Glarus, Basel und Schaffhausen stimmen der von Zürich und Bern eröffneten Ansicht bei. Solet^
ist der Ansicht, daß, wenn ein Ofsicier in Diensten einer Potenz, die mit allen XII Orten verbündet ist,
will, derselbe blos beim Landvogt und nicht bei den Orten sich zu melden brauche; ist eine solche
nicht mit allen Orten im Bunde, so sollen die Majora ausgewirkt werden. Die übrigen Gesandten behal'
daraus, daß, wenn von der Mehrzahl der Orte die Werbung bewilligt sei, die übrigen Orte nichts desto we>^
um die Erlaubniß dazu begrüßt werden sollen. Absch. 51, 8 5. 136. 1713. Dieselben Ansichten n'^
von den einzelnen Ständen geäußert. Absch. 67, 85. 137. 1711». Die evangelischen Stände
auf ihrer frühem Ansicht, die katholischen beim Abschiede von 1712. Es wird auch zur Sprache gebracht'
nicht zwischen den Angebvrigen der regierenden Orte und de» Untcrthancn der vier Vogteien ein Unter! 1
zu machen sei und zwar in der Art, daß es mit jenen sich verhalten soll, wie es in den deutschen

Ucbung sei, die Untcrthanen aber nicht nur die Majora auswirken, sondern bei allen regierenden Orten ^
Bewilligung sich anmelden sollen. Solothurn wiederholt seine frühere Erklärung. Dem Abschiedwird die Vererb

des Spndieats von 1687 beigefügt. Absch. 85, 8 4. jj 138. 1717. Zürich, Bern und Schaffhauscn st»»"^
dafür, daß es mit den Werbungen in den ennetbirgischen Vogteien so gehalten werden solle, wie in den de»»
mit der Distinction, daß die Fremden und Untcrthancn dem Abschied von 1687 nachzukommen haben.
nimmt diese Sache all , etomiuluin. Uri, Untcrwaldcn, Zug und Freiburg wollen, daß in diesen Vogteien

zu werben befugt sei, als wer die Majora der Orte selbst habe; Schwyz, daß, wenn die Hauptlentt ^
Officicre Untcrthanen seien, sie um die Liccnz zur Werbung bei jedem Orte anhalten sollen; wenn sie

den regierenden Orten sein, daß sie sich der Majora bedienen mögen, mit Protestatio» gegen eine andere ^
fügung. Glarus stimmt dafür, daß, wenn ein Ofsicier eines verbündeten Fürsten werben wolle, derselbe 3^ ^,
sein solle, wie in den deutschen Vogteien; andere Ojsiciere haben die Majora auszuwirken. Dieser Ansicht
Basel bei, behält sich aber die Untcrthancn vor, welche nach der Erkanntniß von 1687 gehalten jein

Solothurn bleibt bei seiner frühem Erklärung. Absch. 166, 8 3. 139. 1718. GlaruS und 8^^
stimmen Zürich, Bern und Schaffhausen bei. Lueern, ohne Instruction, nimmt die Sache all rotere" ^
Absch. 126, 8 2. 146. 1711». Zürich, Bern, Luccrn, Basel, Frciburg und Schaffhausen wollen eS
Werbungen gehalten wissen, wie in den deutschen Vogteien, im Falle die werbenden Ojsiciere den Orten
hören; sind aber die Officicre Unterthancn, so sollen sie nach einhelligem Beschluß die Majora auswirken. ^ '
und GlaruS sind der Ansicht, daß, wenn ein Ofsicier für einen mit allen Orten im Bündniß stehenden ^
werben will, es gehalten sein soll, wie in den deutschen Vogteien; im andern Falle dürfe er blos mit Be»üillig»^

der Mehrzahl der Orte werben. Unterwalden und Zug »vollen, daß man ohne Unterschieddie Majora auswirkt»
s-lb

Solothurn stimmt dafür, daß der werbende Ofsicier, wenn er den Orten angehöre, blos dem LandMll ^
Anzeige zu machen brauche, daß er aber die Majora auszuwirken habe, wenn er ein Fremder sei.
sandte Uri'S ist ohne Instruction. Absch. 142, 8 2. jj 141. 17L0. Zürich, Bern, Lueem, Basel,

und Schaffhausen, denen sich noch Zug anschließt, insistieren auf ihrem vorjährigen Votum. Lucer» ^
daß es den Syndicatcn, wie bisher, erlaubt sein möge, fremdes durchlaufendes „Gesind" zu werben. Uri
daß die Werbungen laut badischen Abschiedes wie in den deutschen Vogteien geübt »verde» sollen, und
Landvögtc die Erlaubniß zu werben nicht geben dürfen, »venu die Mehrzahl der Orte die Werbung
statte. Unterwalden wie 1719. Solothurn modisicierl seine Ansicht dahin, daß ein Ofsicier, welcher
löbl. Orten ist „und für eine Potenz wirbt, welche mit allen regierenden Orten verbündet ist", bloö de»»
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^ Anzeige zu machen brauche. Absch. 160, 8 1.'-) » 142. >721 Die verschiedenen Stände wiederholen

^ Boten von 1720. Bern modificicrt seine vorjährige Erklärung dahin, daß wenn ein Untcrthan der Vog-

werben wolle, derselbe sich bei dem Syndicat allein zu melden habe. Absch. 180, 8 2. 140. 1722.

>vird ein Entwurf einer Werbnngöordnnng folgenden Inhalts einhellig gut geheißen: 1) Wen» ein Angc-

^blcr oder Untcrthan der l. Orte in Diensten eines verbündeten Fürsten sich befindet und eine obrigkeitliche

I Mio» aufzuweisen hat, wovon die übrigen mitregicrcndcn Orte auch benachrichtigt sind, soll ein jeder Land-

6 ^»icm solchen zu rccruticren gestatten, wie sein obrigkeitliches Patent weisen wird. 2) Die Syndicatc sollen

sein, den Untcrthanen zu erlauben, Werbungen vorzunehmen, wenn selbige in Diensten eines

M ündeten Fürsten sich befinden und mit Willen ihrer Obrigkeit Dienst angenommen haben. 3) Im Fall ein

^ stich unterstehen sollte, ohne Erlaubniß zu werben, oder mit Gefährde auf die Grenzen Volk an sich

^4e», so soll ein solcher tun 1000 Thalcr gestraft werden, ein Landvogt, der solche Werbung erlaubt, tun

zu

^ Dncatcn, der Geworbene um 100 Ducaten, und kann er solche nicht bezahlen, auf 10 Jahre bannisicrt

^^n. Absch, 195, y 1. ß 144. I7l!2. Auf Anregung Berns wird beschlossen, daß Ausreißer in den
dießscits und jenseits des Gcbirgs nebst Bezahlung dessen, was sie einem Hauptmann schuldig sind,

^ ^el Jahre bannisicrt werden sollen, als sie angeworben worden sind, mildernde Umstände vorbehalten.

Ar, , 18. ß 145. 17!!2. sSiehc deutsche gemeine Vogtcicn überhaupt. Fremde Kriegsdienste

Up ^bsch. 841, 8 19.j 146. 17ljlt. Dem Obcrstlicutcnant Maderni von Codclago, in Diensten der

Majestät von Spanien, wird unter Ratificationsvorbchalt gestattet, „ohne Trommelrührung" aus ein

du a Mann fremdes Volk und Landläufcr in den vier cnnctbirgischen Vogteicit zu werben, da da-

ststln' ^"dcs Sicherheit gefördert werde; hingcgcn darf er keine Angehörigen der Orte, noch deren Untcr-
^rbcn; die angeworbenen Fremden und Landläufcr muß er dem Landvogtc vorstellen. Uri stimmt nicht

lssj ^^^u»g; Schwyz und Unterwalden nehmen dieselbe ml roloroncluin. Absch. 358, 8 6. ß 447. I 74tÄ.

14v)z und Nidwaldcn schreiben dem Landvogtc von Lauis, daß er der Werbung für das ncu-arcggcrischc

welches wider eidgenössisches Recht und Uebung kapituliert sei, Einhalt thun solle, bis von allen

v°n n" ein Entschluß werde gefaßt worden sein. Absch. 368, 8 >T !! 148. I 7ti t. Auf die Erklärung
schwyz, daß die ans letztem Svndicat zu Laniö dem Maderni und Morretini gegebene Erlaubniß

^9e mißbraucht werde, wird dieses Geschäft :><! lekoionduin genommen. Diejenigen Orte aber, welche

llg ^ 'Uibnisi bereits durch Schreiben wieder entzogen haben, lassen es dabei bewenden. Absch. 365, 8 11. II

dcn Zürich, Luecrn, Zug, Glarus und Frciburg wollen es hinsichtlich der Werbungen so lange bei

^uf Dccrcten und Ordnungen bewenden lassen, bis von den Hoheiten etwas anderes verfügt werde.

Dell, ^ ^"st^gc von Seite des bcrncrischcn Gesandten, wie es sich in diesen Vogtcicn in Beziehung auf Vor-

^ Necruten beim Landvogt, auf Verabschiedung, aus die Ausreißer ». s. w. verhalte, antwortet der

»Nd ^ Lauis, daß er, sobald ihm von einem Osficicre ein hochobrigkcitlichcS Patent vorgewiesen werde,

scj ^uit fraucnfeldischcn Abschieds allen Orten von der Absicht des Officicrs Mitthcilung gegeben worden

"^Auing bewilligt und den Werbern befohlen habe, die Namen der Angeworbenen, namentlich der

^fseii ^ Canzlei einzugeben. Die Gesandten von Uri, Schwyz lind Unterwalden, ohne Instruction,

^ bei den jüngst gemachten Ordnungen bewenden. Basel verlangt, daß den cnnctbirgischen Untcrthanen

) ssh

dem Abschiede vo» 1735 ist dieses Decret 1723 ratificicrt worden. Der Abschied von 1723 enthält aber die
mmioil nickt.

135



1U74 Vier ennetbirgische Vogteicn überhaupt.

niemals mehr erlaubt werden solle zu werben. Auf Solothurnö Rüge, daß der Landvogt von Lauis trotz

vorgewiesenen Patent dem Oberst Areggcr die Werbung nicht gestattet habe, erwidert jener, daß ihm von

Schwyz und Untcrwalden verboten worden sei, die Werbung zu erlauben, und daß auch der Landvogt

McndriS sie nicht gestattet habe. Da nun nachgchcndS Oberst Kyd von Schwyz ziemlich viel Mannschaß gt

werben habe, so verlangt der solothurncrischc Gesandte, daß auch den Ofsicicren seines Standes nach ^

Weisung der Patente die Werbung gestattet sein solle. Die Gesandten von Zürich, Uri, Schwyz, Untermaß
Zug, GlaruS, Basel und Freiburg stimmen dem solothurnerischcn nicht bei und nehmen die Sache

Schaffhausen führt Beschwerde, daß der Landvogt zu MendriS dem Lieutenant Rietmann die

nicht gestattet habe und verlangt, daß jener zur Verantwortung gezogen »verde. Absch. 379, 8 2. !!

17,Die Gesandten von Zürich, Luecrn, GlaruS, Basel und Frciburg wollen es so lange bei dem ^

obrigkeitlich ratifieicrtcn SyndicatSdecrct von l723 bewenden lassen, bis dasselbe von den Hoheiten ablst'ä"^
wird, und das um so mehr, weil dadurch die Neutralität, welche man den Krieg führenden Mächten a»ü

zu erhalten versprochen habe, aufrecht erhalten werde. Der Gesandte Basels erklärt instructionsgcmäß, daß

in dem Falle die Mehrheit der Stimmen der Orte einholen sollte, wenn für Potenzen geworben werde, du

den regierenden Orten nicht in Bündniß oder Tractaten stehen. Bern, Uri, Schwyz, Untcrwalden, Solot^

und Schaffhauscn wollen den fraucnfeldischcn Abschied von 1727 und 1728 aufrecht erhalten wissen.

fügt noch bei, daß cS sich nicht dazu verstehen könnte, Ofsicierc in den gemeinen Herrschaften werben zu

wenn ein Regiment von einem Stande unter der Bedingung „angenommen" würde, daß in dessen

Lande nicht dürfe geworben werden. Zug bleibt beim vorjährigen Abschied und der Majorität. Sä»»m

Gesandten aber vereinigen sich dahin, daß, wenn LandcSkindcr oder Unterthanen angeworben werden, dich

vor ihre obrigkeitlichen Repräsentanten gestellt, ihr Name, der Fürst, in dessen Dienst sie treten, ihre Dicau

und Besoldung iir den Canzleien eingetragen werden sollen, und daö so lange, bis etwas anderes vcrD

wird. In Beziehung auf die Ausreißer wird unter RatificationSvorbchalt ein Projcct folgenden Inhalt ^

genommen: Desertiert ein ennetbirgischer Unterthan, welcher mit hochobrigkcitlicher Bewilligung geworlu» ^

aus einen, eidgenössischen Regiment, so ist er gehalten, die Hauptlcutc laut Rechnung zu bezahlen; ^ .

das nicht, so bleibt er so lange vom Lande bannisiert, bis er die Zahlung geleistet hat. Die AngewK'^
sind den Amtleuten vorzustellen und in den Canzleien mit Angabc der Dienstzeit, des Soldes

Conditio» einzuschreiben. Die von fremden Deserteurs entführten Pferde, Gewehre und Röcke sollen aus

langen den Eigenthumshcrren ohne Entgelt zurückgegeben ,verde,,. Absch. 396, 8 2. ß 151. 17,!l» ^

Uri, Schwyz, Unterwaldcn, Zug, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen lassen cS bei vcn frauenselvichst» ^

schieden von 1727 und 1728 bewenden. Lucerns Gesandter bleibt bei dem Dccrct von 1733, bei ^

jährigen Instruction und bei den ältcrn Abschieden und approbiert zugleich den „Aufsaß", die Ausreißer ^

Basel verlangt, daß wenn ein Bürger eines Ortes oder ein Untergebener für Potenzen, mit U'eläst"^

regierenden Orte nicht im Bündniß stehen, in den ennetbirgische» Vogteicn werben wollen, sie gahalä'" ^

sollen, den Conscnö aller Orte einzuholen. Der Ausreißer halber läßt cö Basel bei dem rccessicrtcn Artiß' ^

jüngsten Tagsatzung zu Fraucnfeld bewenden. Absch. 412, 8 2. II 152. 17,!7. Sämmtlichc Gesandt"

klären instruetionSgcmäß, daß für die ennetbirgische,, Vogteicn die zu Frauenfcld 1727 und 1728 für die

Vogteicn gemachte Ordnung Geltung haben solle. Der Ausreißer halber bleibt es bei-der Erkanntniß ^ ^

jährigen Syndicats. Die Gesandten von Zürich, GlaruS, Basel, Frciburg und Schaffhausen bestäliß^^

1735 zu Lauis gemachte Ordnung mit der Erläuterung, daß alle angeworbenen Soldaten, Fremde f^
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^ Untcrthancn den Landvögten präsentiert und von der Canzlei in ein Protokoll sollen verzeichnet werden,

^ ur Landvogt und Canzlei vom Mann ein Mailänderpsund zu beziehen haben; ferner daß nur sol-

tverl' Patente von einem der Orte aufzuweisen haben, und nur für eidgenössische Compagnieen zu
hattet sei» soll. Uri, Scbwvz, Untcrwaldcu und Zug erklären sich gegen die Gebühr für die Ein-

^ I Nerung. Zürich und Frciburg macheu den Vorschlag, daß nur Officicre, Wachtmeister, Corporate und

^ ^e, „jcht jeder, der mit einem Patent versehen ist, befugt sein soll, Soldaten zu werben und wegzuführen.
Gesandte ist der Werbungen halber ohne Instruction. Basel beantragt nochmals den Zusatz,

ihre ^ vorgeschlagen und erhält die Bcistimmung Luccrns; ferner in Betreff der Deserteure, daß solche
^"ptmann, so viel derselbe billigcrwcisc zu fordern habe, bezahlen, ihrer Obrigkeit aber in eine Strafe

dickt ^ verfallen sein, und so lange bannisicrt sein sollen, als sie noch zu dienen hatten. Kann ein Deserteur

lln, 5o solle er auf Betreten an den Pranger gestellt und so lange relegiert sein, bis er bezahlt habe,

siin^^ Hauptlcutc das Versprochene den Soldaten halten und kein Hauptmann soll einem andern

^ "^abdingen; ein solches Engagement soll null und nichtig sein. Die übrigen Gesandten beharren auf den

^. "^^^'r-Abschicdcn von 1727 und 1728, wollen alle fremden Werbungen verboten und scharf bestraft wissen,

dsi ' ^ ^ ^ Es wird erkannt, daß in diesen Vogtcien dieselbe Ordnung in Betreff der Werbung,

sckl ^^utschcn soll beobachtet werden, gemäß den sraucnfcldischcn Abschieden von 1727 und 1728 und den Slb-

Basel und Frciburg wollen, daß nur Officicre, Wachtmeister und Gc-

werben befugt sein sollen; Basel will ferner nur denjenigen Officicrcn zu werben gestatten, welche im

^iß^ bcr mit der Eidgenossenschaft verbündeten Fürsten stehen. In Betreff der Entschädigung für Ein-
^ ^ Geworbenen an Landvogt und Canzlci stimmen Zürich, Bern, Glarus, Basel für 1 Mailändcr-

Äistr Manne, unter beide gleich zu thcilen. Der solothurncrischc Gesandte ist über diesen Punct ohne

Äerl^^^ übrigen Gesandten stimmen nicht zu dieser „Erkanntlichkcit", sondern wollen sie den Officicrcn
Absch. 445, 8 2. 154. 1731». Man läßt cS der Werbungen halber bei den 1738 citicrtcn

Züri^ " ^'wenden. In Betreff der an den Landvogt und die Canzlei zu entrichtenden Erkanntlichkcit stimmen

d>crd^' öuccrn, Basel, Frciburg, Solothurn und Schaffhauscn dafür, daß sie von den Officiercn bezahlt

Hotz. Landvogt, ^. der Canzlei gebühren soll. Uri, Schwpz, Untcrwalden, Zug und GlaruS

dgß Erkanntlichkcit zu bezahlen der Willkür der Officicre überlassen. Zürich und Basel sind instruiert,

jx^ ^ AZcrl'pateute in keines Andern Namen, als in dem der interessierten Officicre und zum Gebrauche dcS-

>vvrd " ^llmcnts und derjenigen Compagnie gestellt werden sollen, für welche sie in den Orten selbst erhalten

^llichx ^Basel wiederholt auch noch seine 1738 gegebene Erklärung. Frciburg will die Werbung allein
Ar ^"iten anvertraut wissen. Zürich wird ersucht, die einschlagenden Fraucnfclder-Abschicdc den Landvvgtcn

voM ZU übersenden. Absch. 459, 8 2. jj 155. I7Ätt Die Mehrheit der Orte läßt es beim

Abschied verbleiben; von den Landvögten soll diesem sowohl, als der Verordnung von 1735 wegen

^^urs strenge nachgelebt werden. Die Werbung der Deserteurs ist Beamten, Weibcln und

streng untersagt. Düse Verordnung ist in die Decrctcnbücher aller vier Vogtcien einzutragen. Die

8 2 ^u für Landvogt und Canzlei will Zug wiederum der Willkür der Officicre überlassen. Absch. 475,

^de>"^ 47/1 ll. ES bleibt beim vorjährigen Abschiede und zwar so, daß niemand, als die Hauptlcutc

^llcn ".^"bstituiertc, welche die Erlaubnis! von ihren Ständen erhalten und abschicdmäßig den übrigen

^lificirrt worden, in den cnnctbirgischcn Vogtcien werben dürfen. Die angeworbene Mannschaft ist
135 n
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dem Landvogt zu präsentieren; für jeden Mann sind dem Landvogt und der Canzlci 26 Kreuzer zu cntriäM
Der Deserteurs wegen bleibt es bei der Erkanutuiß von 1735. Absch. 481, 8 2.

t>. Stücke zu Jrnis sund Bcllcnzj.
Art. 157. 1720. Der Zeugwart zu Jrnis giebt eine Rechnung über Reparationen des Zeughauses t"'

selbst ein, wo der XII Orte „Stuckgcschützc" aufbehalten werden. Dieselbe wird a«1 rvllwvnciumgenommen,
wie auch, ob nicht wegen dieser Stücke eine andere Disposition zu treffen sei, da dieselben Kosten vcrurMlb^
Ferner wird dem Zcugwart befohlen, aus künstiges Syndicat seine BcstcllungSschriftmitzubringen, damit
sehe, ob er jetzt nicht mehr beziehe, als ihm gebühre (nämlich 6 Kronen jährlich). Absch. 302, 8 2. I!
1730. Uri zeigt an, daß der Zcugwart seine Rechnung zurückziehe und sich mit der gewohnten Verehrt
von 6 Kronen begnüge. Die übrigen Gesandten lassen es bei dessen Bestallung bewenden. Uri erklärt sich'
Bezug aus seine Ansprüche an das Geschütz dahin, daß cS die meisten habe, und im Falle dasselbe ^
oder vcrthcilt werden sollte, die Vcrthcilnng im Vcrhältniß der Mannschaft stattfinden möge, welche m>
Schlacht bei JrniS, in welcher jenes Geschütz erobert worden sei, von den verschiedenenOrten Thcil gcm'M^
hätte, da eben nicht alle Orte dabei gewesen wären, andere nicht mehr als 25 Mann dabei gehabt hätten,

übrigen Gesandten wollen eine solche Vcrthcilungsart nicht anerkennen,da 1553 das Zeughaus daselbst von a ^
Orten in gemeinen Kosten errichtet worden und auf die Stücke selbst 1556 eine Summe von 1130 Kronen, ^
alle Orte gleichmäßig repartiert, verwendet worden sei. In dieser Sache gebe namentlich der Scmpacherbricfll'
terung. Ob diese Stücke umzugießenoder zu verkaufen oder, wie bisher, aufzubehalten seien, wird den Obng"
zu bestimmen überlasse». Absch. 3l8, 8 2. si 159. 1731. Der Gesandte von Uri eröffnet instructionsgeniäß,

seine Obern sich getrosten, man werde diese Stücke zu Ehr, Ansehe» und Dienst gemeiner Eidgenossen für alle ^
fallenheitcu,wie bis dahin, zu Jrnis stehen lassen. Die übrigen Gesandten erklären, daß ihre Prinzipale ^
„allein diese, sondern auch einige andere zu Bcllcnz und in selbigen Schlössern liegende Stücke kraft der Ab>M ^
„von 1553, 1551, 1555, 1556 und 1557 zu allgemeinen Händen ohne einigen Unterschied oder Vorrechts
„Eigenthum ansprechen, und in solcher Meinung und als ein rühmliches Angedenken ihrer Vorfahren Tapst»
„so lang sie nämlich was anderes damit vorzunehmen nicht nothwcndig, besser oder dienstlicher erachten »»
„an denen Orten, wo solche dermalen sich befinden, wohl mögen bleiben lassen". Absch. 330, 8 T !! . .

1732. Auf den Antrag der Gesandten von Bern, daß Uns Gesandter sich deutlich erklären möge, daß ^

Principalc zufolge vorjährigen Abschieds weder ein Vorrecht, noch einen größern Anthcil an den den XU ^
zuständigen Geschützenansprechen, erwidert der urnerischc Gesandte, er habe gemeint, man werde sich an der
Jahr gegebenen Erklärung „vergnüget haben", und gehofft, daß dcßwcgcn keine Anregung mehr geschehe»
Die übrigen Gesandten lassen es bei ihrer vorjährigen Erklärung bewenden mit dem Zusatz, es ,
Revcrö nachgeforscht werden, welchen die zu Bellenz regierenden drei Orte wegen einiger ihnen .A
Stücke, wie verlautet, von Händen gegeben haben, damit diese Sache einmal aus dem Abschied falle. ^
315, 8 3. 161. 1733. Der Gesandte von Uri wird nochmals aufgefordert, eine deutliche Erklän"'^
geben, daß die Geschütze den XII Orten gemeinsam und ohne Unterschied gehören. Der Aufgeforderte

wie 1731, daß die es Geschütz jederzeit zu Diensten der Orte stehen werde. Von Seite der übrigen Gesa» ^
wird auf ihrer Erklärung von 1731 beharrt. Zugleich wird der Auftrag wiederholt, den von den
Bcllcnz regierenden Orten herausgegebenenRevers aufzusuchen und, wenn er gesunden wird, jedem Orb ^
Abschrift davon mitzuthcilcn. Ucbrigens wird berichtet, daß statt der 18 Stücke dermalen nicht mehr, "
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^handcn seien, 8 zu Jrnis, 2 zu Lauis und 2 zu Luggarus, alle unbrauchbar; wo die fehlenden hingekommen,

^ unbekannt. Ob es nicht besser wäre, die noch vorhandenen unter die Orte zu verthcilen, wird den Obrig-

"tcn anheinigcstellt. Absch. 359, 8 2. jj 162. I7!t Es wird nochmals erklärt, daß laut alter Abschiede

"uf die in Jrnis stehenden Stücke kein Ort mehr Ansprüche, als ein anderes habe, und der Wunsch aus¬

krochen, Uri mochte sich an diese Erklärung anschließen; wegen der mangelnden Stücke, welche anderwärts
M sollen, wird ein Revers begehrt. Aus die Eröffnung Uns, man mochte das Geschütz als ein rühmliches

^ttikc» an die Altvordern zu Ehr und Ansehen, Schutz und Schirm und zu Diensten aller Orte, auch zu

Nahrung des PasscS fürbaß daselbst stehen lassen und Uri in Zukunft mit dergleichen Anzügen verschonen,

«nb^ Gesandten die Geneigtheit ihrer Obern aus, die Geschütze „aus Erfolg einer heitern Erklärung
c»>es Reverses" da stehen zu lassen, wo sie dermalen sich befinden. Der Gesandte Svlothurns ist für Vcrthcilnng

räch an, dieses Geschäft ans eine allgemeine Tagsatzung zu bringen. Absch. 38t), 8 2. H 163.

^ ^ die wiederholte Aufforderung an Uri, es möchte sich erklären, daß an jene Stücke zu Jrnis alle
Ansprüche haben, in welchem Falle man dieselben stehen lassen wolle, insofern ein spceificicrteS Vcr-

"Uß vxx ^ Jrnis und zu Bellen; liegenden Stücke nebst einem Revers ausgehändigt werde, antwortet der

Uschi: Gesandte, daß er ohne Instruction sei, und nimmt dieses Begehren ganz willig ->ck rekei-mickim.

die ^ ^ 2. 164. Z7t!<» Uri erklärt, daß es keine großem Ansprüche, als jedes der andern Orte an

>»,d ^ JrniS machen wolle, wenn man dieselben zu Dienst, Schutz und Schirm gemeiner Eidgenossen

ihg.^ Andenken der Tapferkeit der Vorfahren daselbst »volle stehen lassen. Die Gesandten von Schwyz und

^ uwaldim befriedigen sich mit dieser Erklärung; die übrigen Gesandten erblicken hingegen in jener beigefügten

Schmälerung dcö freien Eigcnthumsrcchtcö ihrer Stände und wollen sich nicht in den Verfügungen,

bloz^'^u^ in Betreff dieses Geschützes belieben möchten, die Hände binden lasten. Sic begehren daher nickt

^ k»r die Stücke zu Jrnis, sondern auch für die zu Bellen; eilten unbedingten Revers, widrigenfalls die

«nd^ ^^cn als gemeinsames Eigcnthnm verthcilen oder auf andere Weise darüber verfügen würden. Basel
^ ^üen die Stücke stehen lassen, wenn Uri den verlangten Revers ausstelle. Uri, Schwpz und Unter-

Kchör" U' Betreff der zn Bellcnz oder in den dortigen Schlössern stehenden Stücke, welche den Orten

»«d ^ „wenn man diesfalls was eigentliches zeigen und vorweisen könne, ihre gn. Herren

Abiü ^ Gebühr gemäß darüber entsprechen werden". Die Sache wird in den Abschied genommen,

«lehr ^ ^ ü ?.7t!7. UriS Gesandter erklärt jetzt, daß sein Ort an den Stücken zu Jrnis nicht

^ prätendiere, als die übrigen mitregiercnden Orte, dabei aber hoffe, daß dieselben zu allgemeinem Dienst,

ö und Schirm der regierenden Orte daselbst bleiben werden. Schwyz und Untcrwaldcn geben sich damit

übrigen Gesandten kommt das Anhängsel bedenklich vor und als eine Bedingung, an welche der

siiil^ - ^ Satzcö geknüpft werde. Obgleich die Orte zu Belassung dieses Geschützes zu JrniS geneigt

doch gewünscht, daß Uri künftiges Jahr eine unbedingte Erklärung geben und zugleich auch in

sj ^ Stücke zu Bellcnz eine „vergnügliche Instruction seinem Gesandten mitgeben möchte". Absch. 428,

^llick> ebendieselbe Erklärung, wie 1737; in Betreff der zu Bellen; stehenden

Ügcs es ohne Instruction. In Folge dessen wird dem urncrischen Gesandten vorgestellt, daß, wenn künf-

^'erdc unbedingte Erklärung erfolge und für die zu Bellcnz stehenden Stücke kein Revers gegeben

^sse» ^ obschon sie jetzt geneigt seien, die Stücke stehen zu lassen, doch einen andern Entschluß zu

°h«e ftin würden. Berns Gesandter erklärt sogar instructionSgemäß, daß seine Prinzipale dann

rüercö auf die Theilung der Stücke dringen werden. ES werden zugleich 21 Abschiede von 1553 bis
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